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1 Grundlagen 

1.1 Aufgabenstellung  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans W-76-00 sollen die bauplanungsrechtli-
chen Voraussetzungen für die Erweiterung des Industriegebiets III auf einer Flä-
che südlich der Anschlussstelle Wittlich Mitte der Autobahn A 1 und der Bundes-
straße B 50 geschaffen werden. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von rund 
17 ha. Es sollen Gewerbegebiete festgesetzt werden.  

Im Rahmen der Bebauungsplanung sind auch die Schallschutzbelange zu be-
rücksichtigen. Als Grundlage hierfür sind schalltechnische Untersuchungen erfor-
derlich. Zu prognostizieren und zu beurteilen sind die zu erwartenden Gewerbe-
lärmeinwirkungen durch die Nutzung der geplanten Gewerbegebiete.  

Aufgrund der bereits bestehenden und planungsrechtlich zulässigen Gewerbe- 
und Industriebetriebe in der Umgebung des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans wird eine Begrenzung der Gewerbelärmemissionen der innerhalb des 
Plangebiets planungsrechtlich zulässigen Gewerbebetriebe erforderlich. Dazu 
wird eine Geräuschkontingentierung nach DIN 45691 vorgenommen. Dabei ist 
das Gebiet in mehrere Teilflächen mit unterschiedlichen Emissionskontingenten 
zu gliedern.  

1.2 Plan- und Datengrundlagen 

Die schalltechnische Untersuchung basiert auf folgenden Karten- und Daten-
grundlagen: 

 Entwurf des Bebauungsplans W-76-00 „Industriegebiet III, Nord“ der Stadt 
Wittlich, Stand: Mai 2018; 

 Flächennutzungsplan der Stadt Wittlich, aufgerufen über den Internetauftritt 
der Stadt Wittlich, www.wittlich.de; 

 Digitale Topographische Karte 5000, Ausgabe 2008-2010, übermittelt durch 
Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz 2011; 

 Aktueller Lageplan des Mehrgenerationendorfs St. Paul, Wittlich, abgerufen 
am 16.08.2016 über die Homepage der Einrichtung, 

 Bebauungsplan WW-20-00 „St. Paul“ der Stadt Wittlich, Stand: 13.12.2012; 

 Bebauungsplan W-54-00 „Industriegebiet III, Nord, Teil A“ der Stadt Wittlich, 
Stand: Mai 2006; 

 Bebauungsplan W-67-00 „Kurfürstenstraße/ L141“ der Stadt Wittlich, Stand: 
Juni 2003. 



 Wittlich SU B-Plan W-76-00 „Industriegebiet III, Nord“ Februar 2020  -  Seite   4 

Bericht: P13-122/5-GL © FIRU GfI 2020 

FIRU GfI 
1.3 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen 

Die Geräuschkontingentierung der Gewerbegebiete innerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans erfolgt nach: 

 DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“, Dezember 2006 [DIN 45691]. 

Für die Emissions- und Schallausbreitungsberechnungen werden weiterhin die 
folgenden Berechnungsvorschriften und sonstigen Erkenntnisquellen herangezo-
gen. Dies sind: 

 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. 
August 1998 (GMBl. S. 503), zuletzt geändert durch Bekanntmachung des 
BMUB vom 01. Juni 2017, in Kraft getreten am 09. Juni 2017 [TA Lärm], 

 DIN ISO 9613 Teil 2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ - 
„Allgemeines Berechnungsverfahren“, Oktober 1999 [DIN ISO 9613-2]; 

 VDI-Richtlinie 2720 „Schallschutz durch Abschirmung im Freien“, März 1997 
[VDI 2720]; 

 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-90, Ausgabe April 1990 
[RLS-90]. 

1.4 Anforderungen 

Durch die gemäß dem Bebauungsplan zulässigen gewerblichen Nutzungen sol-
len in der Umgebung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans keine unzu-
mutbaren Gewerbelärmeinwirkungen verursacht werden. Zur Beurteilung wer-
den die Orientierungswerte des Beiblatts 1 zur DIN 18005 sowie die Immissions-
richtwerte der TA Lärm herangezogen.  

Die TA Lärm dient dem Schutz vor sowie der Vorsorge gegen schädliche Um-
welteinwirkungen durch Gewerbelärm. Sie gilt für genehmigungsbedürftige und 
nicht genehmigungsbedürftige Anlagen. Die Vorschriften der TA Lärm sind u.a. 
zu beachten für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen bei der Prüfung der Ein-
haltung der Betreiberpflichten (§ 22 BImSchG) im Rahmen der Prüfung von An-
trägen im Baugenehmigungsverfahren. Durch die Beurteilung von Gewerbege-
räuschen im Rahmen der Bebauungsplanung nach TA Lärm kann sichergestellt 
werden, dass keine Nutzungen festgesetzt werden, die nach TA Lärm nicht ge-
nehmigungsfähig wären.  

Die für die Gewerbelärmbeurteilung maßgeblichen Immissionsorte befinden sich 
an geplanten und bestehenden schutzbedürftigen Nutzungen südlich und östlich 
des Geltungsbereichs des Bebauungsplans. Der nächstgelegene Immissionsort 
südlich des Geltungsbereichs – IO Neumühle – befindet sich an einem beste-
henden Gebäude an der Neumühle innerhalb einer im Flächennutzungsplan dar-
gestellten landwirtschaftlichen Fläche. Bebauungsplanfestsetzungen bestehen 
nicht. Für diesen Immissionsort im Außenbereich wird die Schutzbedürftigkeit 
eines Mischgebiets angesetzt. Die nächstgelegene bestehende schutzbedürftige 
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Nutzung östlich des Geltungsbereichs befindet sich am Wohngebäude Zur Poli-
zeischule 2 innerhalb einer im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbauflä-
che. Für diesen Immissionsort wird die Schutzbedürftigkeit eines Allgemeinen 
Wohngebiets angesetzt. Nordöstlich des Geltungsbereichs befindet sich der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans WW-20-00 „St. Paul, 2. Bauabschnitt“, inner-
halb dessen zwei weitere Immissionsorte heranzuziehen sind. Für den südlichen 
Immissionsort auf der Baugrenze des Sondergebiets 7 (Gesundheitspark) wird 
entsprechend der dort anvisierten schutzbedürftigen Nutzung die Schutzbedürf-
tigkeit eines Mischgebiets angesetzt. Der nächstgelegene Immissionsort in Rich-
tung Nordosten mit der Schutzbedürftigkeit eines Allgemeinen Wohngebiets be-
findet sich auf der südlichen Baugrenze des Allgemeinen Wohngebiets 5 des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans St. Paul. Als weiterer Immissionsort wird 
noch die im Mehrgenerationendorf St. Paul bestehende Seniorenresidenz mit der 
Schutzbedürftigkeit eines Allgemeinen Wohngebiets berücksichtigt. 

Zwei weitere Immissionsorte mit der Schutzbedürftigkeit eines Allgemeinen 
Wohngebiets werden am südlichen Rand eines möglichen neuen Wohngebiets 
auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen betrachtet.  

Die gemäß TA Lärm für die Immissionsorte heranzuziehenden Immissionsricht-
werte sind in folgender Tabelle aufgeführt: 

Immissionsort Schutzbedürftigkeit Immissionsrichtwert  
TA Lärm 

  Tag Nacht 

  dB(A) dB(A) 
IO Neumühle Mischgebiet  60 45 

IO St.Paul MI Mischgebiet 60 45 

IO St.Paul Seniorenresidenz Allgemeines Wohngebiet 55 40 

IO St.Paul SO Süd Mischgebiet 60 45 

IO St.Paul WA Allgemeines Wohngebiet 55 40 

IO St.Paul WA neu 01 Allgemeines Wohngebiet 55 40 

IO St.Paul WA neu 02 Allgemeines Wohngebiet 55 40 

IO St.Paul WW-20-00 SO (Wohnen) Allgemeines Wohngebiet 55 40 

IO St.Paul WW-20-01 SO (Wohnen) Allgemeines Wohngebiet 55 40 

IO Zur Polizeischule 02 Allgemeines Wohngebiet 55 40 

 

Der Immissionsrichtwert Nacht bezieht sich auf die ungünstigste (lauteste) 
Nachtstunde. 

Die Orientierungswerte des Beiblatts 1 zur DIN 18005 „Schallschutz im Städte-
bau“ entsprechen im Wesentlichen den Immissionsrichtwerten der TA Lärm.  

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm beziehen sich auf die maßgebenden Im-
missionsorte im Einwirkungsbereich eines Vorhabens. Diese Immissionsorte lie-
gen in bebauten Gebieten 0,5 m vor dem Fenster von schutzbedürftigen Räumen 
nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“. Schutzbedürftige Räume sind dem-
nach insbesondere Wohn- und Schlafräume. Bei unbebauten Flächen befindet 
sich der maßgebliche Immissionsort an dem am stärksten betroffenen Rand der 
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Fläche, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen 
Räumen erstellt werden dürften.  

Nach Punkt 3.2 der TA Lärm ist der Immissionsbeitrag einer zu beurteilenden 
Anlage im Regelfall als nicht relevant anzusehen, wenn die Zusatzbelastung der 
zu beurteilenden Anlagen den Immissionsrichtwert am maßgeblichen Immission-
sort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. 
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2 Gewerbelärm 

Der Entwurf des Bebauungsplans W-76-00 sieht die Festsetzung von Gewerbe-
gebieten vor. Zur Beurteilung der durch zulässige Betriebe und Anlagen zu er-
wartenden Gewerbelärmeinwirkungen an störempfindlichen Nutzungen in der 
Umgebung des Plangebiets ist die Gewerbelärmgesamtbelastung sowohl von 
bestehenden und planungsrechtlich zulässigen Nutzungen in der Umgebung als 
auch von planungsrechtlich zulässigen gewerblichen Nutzungen innerhalb des 
Plangebiets zu berücksichtigen. Neben den geplanten Gewerbegebieten inner-
halb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans wird auch eine weitere Fläche 
südlich angrenzend an den Geltungsbereich als künftige Gewerbefläche in den 
Kontingentierungsberechnungen berücksichtigt. Diese soll ggf. zu einem späte-
ren Zeitpunkt überplant werden. 

2.1 Abschätzung der Gewerbelärmeinwirkungen 

2.1.1 Emissionsansätze 

Die bei uneingeschränktem Betrieb der innerhalb der vorgesehenen Gewerbe-
gebiete zulässigen Betriebe und Anlagen zu erwartenden Gewerbelärmbeurtei-
lungspegel in der Umgebung werden auf der Grundlage der Anhaltswerte unter 
Punkt 5.2.3 der DIN 18005 prognostiziert. Zur Abschätzung der zu erwartenden 
Gewerbelärmeinwirkungen wird dementsprechend für die im Bebauungsplan 
vorgesehene Gewerbegebietsfläche ein flächenbezogener Schallleistungspegel 
von LWA’’ = 60 dB(A)/m² angesetzt.  

2.1.2 Immissionsberechnung 

Die Abschätzung der Gewerbelärmeinwirkungen in der Umgebung des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans erfolgt als überschlägige Prognose nach 
dem einfachen Verfahren der TA Lärm unter ausschließlicher Berücksichtigung 
der geometrischen Ausbreitungsdämpfung. Die Ergebnisse der Berechnungen 
sowie die Lage der Gewerbegebietsfläche und der Immissionsorte sind in Karte 1 
dargestellt. 

Bei uneingeschränktem Betrieb der in dem vorgesehenen Gewerbegebiet zuläs-
sigen Betriebe und Anlagen werden folgende Beurteilungspegel für die maßgeb-
lichen Immissionsorte berechnet. Überschreitungen des Immissionsrichtwerts der 
TA Lärm sind in Fettdruck hervorgehoben. 
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Tabelle 1: Gewerbelärm uneingeschränkter Betrieb, Beurteilungspegel 

Immissionsort Immissionsrichtwert 
IRW 

TA Lärm 

Beurteilungs-
pegel Lr 

Differenz  
Lr – IRW* 

 Tag Nacht  Tag Nacht 

 dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

IO Neumühle 60 45 44,9 -15,1 -0,1 

IO St.Paul MI 60 45 40,5 -19,5 -4,5 

IO St.Paul Seniorenresidenz 55 40 39,3 -15,7 -0,7 

IO St.Paul SO Süd 60 45 43,1 -16,9 -1,9 

IO St.Paul WA 55 40 39,3 -15,7 -0,7 

IO St.Paul WA neu 01 55 40 40,7 -14,3 0,7 

IO St.Paul WA neu 02 55 40 40,2 -14,8 0,2 

IO St.Paul WW-20-00 SO (W) 55 40 41,1 -13,9 1,1 

IO St.Paul WW-20-01 SO (W) 55 40 40,3 -14,7 0,3 

IO Zur Polizeischule 02 55 40 38,5 -16,5 -1,5 

*Differenz positiv: Immissionsrichtwert wird bei uneingeschränktem Gewerbebetrieb überschritten 

Im Tagzeitraum (6.00 – 22.00 Uhr) wird bei uneingeschränktem Gewerbebetrieb 
der innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans zulässigen Betriebe 
und Anlagen der Immissionsrichtwert der TA Lärm für Gewerbelärmeinwirkungen 
in Allgemeinen Wohngebieten von 55 dB(A) bzw. in Mischgebieten von 60 dB(A) 
an allen Immissionsorten um mehr als 6 dB(A) unterschritten. Nach den Rege-
lungen unter Punkt 3.2 der TA Lärm ist die zu erwartende Zusatzbelastung der 
innerhalb des Geltungsbereichs zulässigen Betriebe und Anlagen an den maß-
gebenden Immissionsorten damit als nicht relevant zu beurteilen. 

Im Nachtzeitraum wird bei uneingeschränktem Betrieb der in den vorgesehenen 
Gewerbegebieten zulässigen Betriebe und Anlagen der Immissionsrichtwert 
Nacht von 40 dB(A) für Allgemeine Wohngebiete an einigen Immissionsorten 
überschritten.  

Zur Sicherstellung der Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm im 
Nachtzeitraum an störempfindlichen Nutzungen in der Umgebung des Plan-
gebiets sind die Gewerbelärmeinwirkungen durch die nach Bebauungsplan zu-
lässigen Nutzungen in den vorgesehenen Gewerbegebieten zu begrenzen. 
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2.2 Gewerbelärmkontingentierung 

Zur Sicherstellung der Einhaltung der Immissionsrichtwerte an den maßgeben-
den Immissionsorten im Nachtzeitraum wird die Festsetzung einer Geräuschkon-
tingentierung gemäß DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“ vom Dezember 
2006 empfohlen. Für den Tagzeitraum ist keine Geräuschkontingentierung erfor-
derlich. 

2.2.1 Vorgehensweise 

Durch die Festsetzung einer Geräuschkontingentierung gemäß DIN 45691 wer-
den die von der geplanten Gewerbefläche ausgehenden Geräuschemissionen so 
begrenzt, dass die Gewerbelärmeinwirkungen aus den kontingentierten Gebieten 
an den nächstgelegenen störempfindlichen Nutzungen in der Umgebung (Plan-
werte) auch unter Berücksichtigung einer möglichen Gewerbelärmvorbelastung 
nicht zu Überschreitungen der jeweiligen Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 
bzw. der Orientierungswerte nach Beiblatt 1 DIN 18005 führen. Bei dieser Vorge-
hensweise wird im Bebauungsplan eindeutig geregelt, welche Gewerbelärmein-
wirkungen Vorhaben im kontingentierten Gebiet an den nächstgelegenen stör-
empfindlichen Nutzungen in der Umgebung verursachen dürfen. Durch welche 
baulichen oder organisatorischen Maßnahmen die Einhaltung der zulässigen 
Immissionskontingente sichergestellt wird, ist im Baugenehmigungsverfahren für 
das konkrete Bauvorhaben nachzuweisen.  

2.2.2 Vorbelastung und Planwerte 

In der Umgebung des Geltungsbereichs befinden sich südlich und westlich zahl-
reiche Gewerbeansiedlungen. Es ist davon auszugehen, dass die Immissions-
richtwerte an den maßgebenden Immissionsorten bereits durch die Gewerbe-
lärmvorbelastung der in der Umgebung bestehenden und durch Bebauungspläne 
planungsrechtlich zulässigen Gewerbeansiedlungen ausgeschöpft werden.  

An den maßgeblichen Immissionsorten wird demzufolge von einer relevanten 
Gewerbelärmvorbelastung ausgegangen. Die Planwerte werden daher so be-
stimmt, dass die Gewerbelärmeinwirkungen der zu kontingentierenden Gewer-
begebiete an diesen Immissionsorten nicht relevant zur Gewerbelärmgesamtbe-
lastung beitragen. Dies ist gemäß TA Lärm dann der Fall, wenn die jeweiligen 
Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB(A) unterschritten werden.  

Es werden folgende Planwerte bestimmt: 
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Tabelle 2: Geräuschkontingentierung, Planwerte Nacht 

2.2.3 Geräuschkontingente 

Die vorgesehene Gewerbegebietsfläche innerhalb des Geltungsbereichs wird 
unter schalltechnischen Aspekten und unter Herausnahme der Flächen für Er-
schließungszwecke und Maßnahmenflächen in 7 Teilflächen GE TF 1 bis TF 7 
gegliedert. Die südlichste Gewerbegebietsteilfläche TF 7 liegt nicht innerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans. Sie wird in den Kontingentierungsbe-
rechnungen jedoch bereits berücksichtigt und ggf. in einem späteren Verfahren 
festgesetzt. Für die Gewerbegebietsteilflächen werden folgende Emissionskon-
tingente LEK für den Nachtzeitraum gemäß DIN 45691 bestimmt, welche sicher-
stellen, dass der Planwert an den maßgeblichen Immissionsorten eingehalten 
wird:  

Tabelle 3: Gewerbelärm, Emissionskontingente LEK gem. DIN 45691 

Gewerbefläche  LEK Nacht 

dB(A) 

GE TF 1 54 

GE TF 2 54 

GE TF 3 54 

GE TF 4 54 

GE TF 5 51 

GE TF 6 51 

GE TF 7 51 

LEK Nacht = Emissionskontingent Nacht 

Das für die Teilflächen TF 1 bis TF 4 vorgeschlagene Emissionskontingent von 
54 dB(A)/m² in der Nacht liegt um 6 dB(A) unterhalb der Anhaltswerte der 
DIN 18005 für uneingeschränkte Gewerbegebiete. In Richtung der nächstgele-
genen Immissionsorte nach Süden (Neumühle) und Osten (St. Paul) ist eine et-
was weitere Einschränkung der Teilflächen TF 5 bis 7 auf Emissionskontingente 
von 51 dB(A)/m² erforderlich, um die Planwerte an den Immissionsorten einzuhal-
ten. Gewerbebetrieb im Nachtzeitraum (22.00 - 6.00 Uhr) ist auf allen Teilflächen 
eingeschränkt möglich. 

Immissionsort Schutzbedürftigkeit Planwert 

  Nacht in dB(A) 
IO Neumühle Mischgebiet  39 

IO St.Paul MI Mischgebiet 39 

IO St.Paul Seniorenresidenz Allgemeines Wohngebiet 34 

IO St.Paul SO Süd Mischgebiet 39 

IO St.Paul WA Allgemeines Wohngebiet 34 

IO St.Paul WA neu 01 Allgemeines Wohngebiet 34 

IO St.Paul WA neu 02 Allgemeines Wohngebiet 34 

IO St.Paul WW-20-00 SO (W) Allgemeines Wohngebiet 34 

IO St.Paul WW-20-01 SO (W) Allgemeines Wohngebiet 34 

IO Zur Polizeischule 02 Allgemeines Wohngebiet 34 
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Auf der Grundlage der in Tabelle 3 angegebenen Emissionskontingente (LEK) 
werden für die maßgeblichen Immissionsorte die zulässigen Immissionskontin-
gente LIK berechnet. Die Ergebnisse sind in Karte 2 sowie in der folgenden Tabel-
le dargestellt. 

Tabelle 4: Geräuschkontingentierung, Immissionskontingente 

 

Mit den vorgeschlagenen Geräuschkontingenten werden die Planwerte an allen 
maßgeblichen Immissionsorten eingehalten. 

Bei Einhaltung der Planwerte im Nachtzeitraum an den maßgebenden Immissi-
onsorten ist sichergestellt, dass die Gewerbelärmzusatzbelastung durch die kon-
tingentierten Gebiete an den Immissionsorten nicht zu relevanten Gewerbe-
lärmeinwirkungen führt.  

Immissionsort Schutzbedürftigkeit Planwert LIK  

  Nacht Nacht 

  dB(A) dB(A) 

IO Neumühle Mischgebiet  39 37,1 
IO St.Paul MI Mischgebiet 39 33,4 

IO St.Paul Seniorenresidenz Allgemeines Wohngebiet 34 32,1 
IO St.Paul SO Süd Mischgebiet 39 35,9 

IO St.Paul WA Allgemeines Wohngebiet 34 32,2 
IO St.Paul WA neu 01 Allgemeines Wohngebiet 34 33,5 

IO St.Paul WA neu 02 Allgemeines Wohngebiet 34 33,0 
IO St.Paul WW-20-00 SO (W) Allgemeines Wohngebiet 34 34,0 

IO St.Paul WW-20-01 SO (W) Allgemeines Wohngebiet 34 33,2 
IO Zur Polizeischule 02 Allgemeines Wohngebiet 34 31,2 
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2.2.4 Festsetzungsvorschlag 

Die Geräuschkontingentierung kann im Bebauungsplan wie folgt festgesetzt wer-
den: 

„In den Gewerbegebietsteilflächen GE TF 1 bis GE TF 6 sind Vorhaben zulässig, 
deren Geräusche die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Emissionskon-
tingente LEK,k nach DIN 45691 nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) nicht überschreiten. 

Emissionskontingente LEK, k in dB(A) 

Gewerbefläche  LEK Nacht 

dB(A) 

GE TF 1 54 

GE TF 2 54 

GE TF 3 54 

GE TF 4 54 

GE TF 5 51 

GE TF 6 51 

GE TF 7 51 

LEK Nacht = Emissionskontingent Nacht 

 

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691 vom Dezember 2006, Ab-
schnitt 5 in Verbindung mit Anhang A4 DIN 45691. 

Demnach sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens für ein Vorhaben, 
das auf einem Betriebsgrundstück innerhalb eines nach DIN 45691 kontingen-
tierten Gebiets verwirklicht werden soll, zunächst unter ausschließlicher Berück-
sichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfung aus den für das Betriebs-
grundstück festgesetzten Emissionskontingenten, der Fläche des Betriebsgrund-
stücks und der Abstände zu den maßgeblichen Immissionsorten die zulässigen 
Immissionsanteile des Betriebsgrundstücks an den maßgeblichen Immissionsor-
ten zu berechnen.  

Das Vorhaben erfüllt die Festsetzungen zur Geräuschkontingentierung im Be-
bauungsplan, wenn der nach TA Lärm unter Berücksichtigung der Schallausbrei-
tungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung berechnete Beurteilungspe-
gel aller vom Vorhaben ausgehenden Geräusche an allen maßgeblichen Immis-
sionsorten das jeweils zulässige Immissionskontingent des Betriebsgrundstücks 
nicht überschreitet. 

Die Anwendung der Summation und der Relevanzgrenze nach Abschnitt 5 der 
DIN 45691 ist zulässig.“ 

Für die Gewerbegebietsteilfläche TF 7 außerhalb des Geltungsbereichs des Be-
bauungsplans wird ein Emissionskontingent Nacht von LEK,Nacht = 51 dB(A) vorge-
schlagen. Die Festsetzung des Emissionskontingents für diese Fläche erfolgt ggf. 
in einem späteren Verfahren. 
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Die Festsetzung der Emissionskontingente für die geplanten Gewerbegebiete 
erfolgt gemäß § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 BauNVO als Gliederung nach 
der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Eigenschaften im Ver-
hältnis zu uneingeschränkten Gewerbegebieten im Gemeindegebiet.  

Die Kontingentierungsfestsetzung wird beim Neubau oder bei der Änderung von 
baulichen Anlagen wirksam. Mit dem Antrag auf Neubau, Erweiterung oder Nut-
zungsänderung einer baulichen Anlage innerhalb des kontingentierten Gebiets ist 
nachzuweisen, dass die festgesetzten Emissionskontingente und die damit ver-
bundenen zulässigen Immissionsanteile (Immissionskontingente) an den maß-
geblichen Immissionsorten eingehalten werden. Sind einem Vorhaben mehrere 
Teilflächen oder Teile von Teilflächen zuzuordnen, dürfen die Immissionskontin-
gente dieser Teilflächen und Teilen von Teilflächen energetisch summiert werden 
(Summation gemäß Punkt 5 der DIN 45691). Die Festsetzung gilt in diesem Fall 
als erfüllt, wenn die Summe der Geräuschimmissionen des gesamten Vorhabens 
die energetische Summe aller Immissionskontingente der in Anspruch genom-
menen Teilflächen einhält. Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen 
Festsetzungen des Bebauungsplans, wenn der Beurteilungspegel Lr,j den Im-
missionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 
15 dB(A) unterschreitet (Relevanzgrenze gemäß Punkt 5 der DIN 45691). 
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Urheberrechtliche Hinweise 

 
Die in dieser Unterlage vorgelegten Ermittlungen und Berechnungen sowie die 
durchgeführten Recherchen wurden nach bestem Wissen und mit der nötigen 
Sorgfalt auf der Grundlage der angegebenen und während der Bearbeitung zu-
gänglichen Quellen erarbeitet. Eine Gewähr für die sachliche Richtigkeit wird nur 
für selbst ermittelte und erstellte Informationen und Daten im Rahmen der übli-
chen Sorgfaltspflicht übernommen. Eine Gewähr für die sachliche Richtigkeit für 
Daten und Sachverhalte aus dritter Hand wird nicht übernommen. 

 

Die Ausfertigungen dieser Unterlage bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des 
vereinbarten Honorars Eigentum der FIRU GfI mbH. Alle Unterlagen sind urhe-
berrechtlich geschützt. Nur der Auftraggeber ist berechtigt, die Unterlagen oder 
Auszüge hiervon (dies jedoch nur mit Quellenangaben) für die gemäß Auftrag 
vereinbarte Zweckbestimmung weiterzugeben. Vervielfältigungen, Veröffentli-
chungen und Weitergabe von Inhalten an Dritte in jeglicher Form sind nur mit 
vorheriger schriftlicher Genehmigung der FIRU GfI mbH gestattet. Ausgenom-
men ist die Verwendung der Unterlagen oder Teilen davon für Vermarktungsakti-
onen des Auftraggebers. In diesen Fällen ist ein deutlich sichtbarer Hinweis auf 
FIRU GfI mbH als Urheber zu platzieren. 

 

 

© FIRU GfI mbH 

 

 

 



 A n h a n g Februar 2020   

Bericht: P13-122/5-GL © FIRU GfI 2020 

FIRU GfI 
 

 

Berechnungsdokumentation 

 

Abschätzung Gewerbelärmeinwirkungen, Ausbreitungsberechnung    A 

Geräuschkontingentierung Nacht, Ausbreitungsberechnung     B 
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